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Max Levy
RECHTSANWALT UND NOTAR

Postsdiedikonto: 1509 83 Frankfurt (Main)
Telefon: 72 30 88

Bankkonto: Devtsdie Bank, Frankfurt
Roßmarkt, Kto.-Nr. 40 567

an die
Oberfinanzdirektion in Hamburg
Hamburg 13
Hartungstr «,5

Az.: WiK 428/58

F«4o1 - BV

- Ze 20 949 - 2 -
In der Rückerstattungssache 

Johanna Frank gegen Deutsches Reich
bitte ich, den Betrag aus dem Vergleich vom 4.12.195g Höhe von 

DM 15#ooo,—
auf das beko-Konto Nro3o295> (früher lib.Kto.) der-Antragstellerin
bei der Bank Gebr. Bethmnn, übe„ei3en

Rechtsanwalt



/

stattungsBa0^e

2S. MRZ.1953

♦

Johanna F r

$tuhQPb

Max Levy
(jCHTSANWALT UND NOTAR

Uidedkonto: 1509 83 Frankfurt (Main)

72 30 38 i .13. MRZ, 198(1
Jjikkonto: Deutsche Bank, Frankfurt

Roßmorkt, Kto.-Nr. -40 567

f den lOoMarz 1959pgANKFURT AM MAJN
' jqiedenau 82 l/d

F 4ol - BV 41/42 Az.: WiK 428/58 
- Z. 2o 949 - 2

die
/oberfinanzdirektion

garyestehuder Weg- 14

In vorstehender Sache hatte ich am 15«Dezember 58 gebeten, den'Betrag 
von DM IJ.ooo,— auf das Konto

( jetzt neue Nummer : ) 3I0 163 bei der Bank Gebrüder Bethmann

Frankfurt /Main, Bethmannstrasse, 
zugunsten von Frau Johanna Frank zu überweisen.
Da bis heute der Betrag nicht eingegangen ist, wäre ich für baldige 
Erledigung im Interesse der 8?jährigen Antragstellerin sehr verbunden.

Im Auftrag



Fragebogen
Az . Ü >6u8 - ? 401 - BV 42/423

OFD: -■ b u r

j) Personalangaben des Berech­
tigten:

Name und Vorname:
(bei Frauen auch Geburtsname)

Geburtsdatum und Geburts­
ort:

jetzige Anschrift:

letzter Wohnort (ständiger 
Aufenthalt) in Deutschland 
vor der Auswanderung:

bei Minderjährigen Name und 
Anschrift des gesetzlichen Vertre­
ters:

2) Personalangaben des Ver­
folgten:
(nur auszufüllcn, -wenn Berechtigter 
nicht personengleich mit dem Ver­
folgten ist.)

Name und Vorname:
(bei Frauen, auch Geburtsname)

Geburtsdatum und Geburts­
ort:

Wohnort (ständiger Aufent­
halt) in Deutschland vor der 
Auswanderung oder Depor­
tation:

3) (von der OFD auszufüllen)*): 
Bezeichnung der Beschlüsse und 
Vergleiche, auf Grund deren in 
einem Rückerstattungsverfahren 
eine Zahlungsverpflichtung

1. des Deutschen Reichs (ein­
schließlich der Sonderver­
mögen Deutsche Reichs­
bahn und Deutsche Reichs- 
post),

Sderoth. Hen 43, Tel.Aviv, Israel

Vergleich vor dem Landgericht Hamburg Wiedergut­
mach ungskammer vom 4.12.1338 - Umzugsgut -
Az.: WiK 428/38

') Aufzunehmen sind alle der OFD bekannten Beschlüsse und Vergleidte ohne Rücksicht darauf, ob der einzelne Anspruch dem zu 
Ziffer 1) genannten Berechtigten allein oder gemeinsam mit anderen Berechtigten zusteht.



2. des ehemaligen Landes 
Preußen,

3. der ehemaligen National­
sozialistischen Deutschen 
Arbeiterpartei (NSDAP), 
deren Gliederungen, deren 
angeschlossenen Verbände 
und der sonstigen aufge­
lösten NS-Einrichtungen,

4. der Reichsvereinigung der 
Juden in Deutschland und 
des Auswanderungsfonds 
Böhmen und Mähren

festgestellt worden ist.

4) Liegen weitere Beschlüsse 
oder Vergleiche vor, nach 
denen Ihnen allein oder ge­
meinsam mit anderen Berech­
tigten rückerstattungsrecht­
liche Geldansprüche gegen 
einen der in Ziffer 3) ge­
nannten Rechtsträger zu- 
stehen ?

(Anzugeben ist die Rückerstattungs­
behörde, Datum und Aktenzeichen 
des Beschlusses oder des Vergleichs)

5) Haben Sie allein oder gemein­
sam mit anderen Berechtigten 

weitQI® rückerstattungsrechtliche
Geldansprüche gegen einen 
der in Ziffer 3) genannten 
Rechtsträger geltend 
gemacht ?

(Angabe der Rückerstattungsbe­
hörde und des Aktenzeichens)

6) Welche von den in Ziffer 3) 
bis 5) genannten rückerstat­
tungsrechtlichen Geldan­
sprüchen sind ganz oder teil­
weise abgetreten, verpfändet 
oder gepfändet worden?



^s> ist anzugeben 

in welcher Höhe,

uName und Anschrift des 
Abtretungsempfäng er s 
oder Pfandgläubigers.

। Luf welche von den in Ziffer 
3) bis 5) genannten rücker- 
<tattungsrechtlichen Geld an- 
sprüchen haben Sie bereits 
Leistungen oder Darlehen er­
halten?

Gfs. ist anzu geben ■ 

. a) von welcher Stelle, 

b) in welcher Höhe.

S]Haben Sie Entschädigungs­
ansprüche angemeldet?

Anzugeben sind sämtliche Entschä­
digungsansprüche mit Ausnahme 
der für Schaden an Leben, an
Körper oder Gesundheit oder an 
Freiheit)

■Gfs. ist anzugeben, bei wel­
cher Entschädigungsbehörde 
und unter welchem Akten­
zeichen.

’ Haben Sie einen Bevollmäch­
tigten für das im Bundes- 
rückerstattungsgesete für die 
fefriedigungrückerstattungs- 
cechtlicher Geldansprüche 
^gesehene Verfahren be­
stellt ?

Gfs. ist Name und Anschrift 
des Bevollmächtigten anzu­
geben.

ja

Frankfurt a. M.
Medenau es
Telefon 72 30 63



(Bei Devisenausländern wird in 
der Regel die Errichtung eines 
liberalisierten Kapitalkontos er­
forderlich sein.)

10) An welche Stelle sollen die 
Zahlungen nach dem Bun-

leistet werden?

11) Sonstige Bemerkungen des 
Berechtigten:

Ich versichere, daß ich meine Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig g^' 
habe.

, den

(Unterschrift)

Vira
(Ort)



Oberfinapzdirektion Hamburg
0 5608^/6^ W 

- - —• •* »OT <—■ II. ■ vw_ —

Reg,Nr, 2tw
Hamburg 13, den ' Tuca / 4 *
Telefons 44 12 91

Bescheid

Auf Grund der §§ 38,59 des Bundesgesetzes zur Regelung der 
rückerstattungsrechtlichen Geldverbindlichkeiten des Deutschen 
Reichs und gleichgestellter Rechtsträger ( Bundeerückerstat- 
tungsgesetz - BRüG - ) vom 19.7.1957 ( Bundesgesetzblatt I, 
S, 734 ) erteilt die OberfinanzdirektionnRamburg de
Berechtigten y

(i X övw äzmzkv 4. / Iz/Vw/s. (

)

folgenden Bescheid:



I.

~ 2 -

II
Aus de^in Ziffer I aufgeführten BwüaIwäs—-und. 
ür«gtmg»Ä-e1;ehi^ den Berechtigten nach Massgabe

ZU_I^—^—n 

zu I, 2) .. 
Zu I

haa.

DM
DM

->si* hiery^oh inogeaamt gooohuldete Oeldbetrpg wird auf

( i.W.i

Deutsch« Mark )



- 3 -

III.

per in Ziffer II festgestellte Betrag Ist ‘bis zu dem In 
§52 Abs.2 BRüG bestimmten Zeitpunkt auszuzahlen.

Yon dem zu Ziffer II festgestellten Betrag sind nach § 32 
BRÜG.zu zahlen:

1. biß zu dem in Abs.2 bost/.mmten Zeitpunkt DM
2. bis zu dem in Abs.3 bes/immten Zeitpunkt DM'

Per verbleibende Restbetrag van DM
ist grundsätzlich bis zum 31.x. 1962 zu zahlen*

Im Falle des § 32 Abs.5 BRüG vWmindert sich der Restbetrag 
auf einen nach dieser Vorsch^jZzt zu ermittelnden Hundertsatz 

te? eu-Biffay £1 fo-gtgestellte Geldbetrag ist im Rahmen des 
§ 54 BRüG unter Zugrundelegung eines Zinssatzes von 4 vom 
Hundert vom 1.4. 1956 ab zu verzinsen. Die im Rahmen des 
§ 34 BRÜG etwa zu erfüllenden Zinsansprüohe werden bis zum 
51.12.1962 befriedigt.

Auf die nach Ziffer III und IS( jeweils zuerst zu leistende.. 
Zahlung w rd gemäss § 36 BRüG d folgende Darlehen 
augere ohne t: \

1. Darlehen von DM mit Wirkung vom
2. Darlehen von DM / mit Wirkung vom
3. Darlehen von DM / mit Wirkung vom

Die nach Ziffer III und TV jeweils zuerst zu leistenden 
Zahlungen werden, soweit eine/ Anrechnung nach Ziffer V 
nicht erfolgt, bis zur Höhe 7om DM gemäss § 37
BRüG an das Land / bewirkt.

Von dem unter Berücksichtigung der Ziffer V und Ziffer VI 
verbleibenden Betrag sind dhe nach Ziffer III und Ziffer IV 
jeweils zuerst zu leistenden Zahlungen bis zur Höhe von 
DM an d Berechtigte zu zu bewirken.



Stehen d Berechtigten neben den in Ziffer II auf geführten 
Ansprüchen weitere rückerstattungsrechtliche Geldansprüche 
gegen die in § 1 BRüG genannten Rechtsträger zu, so gilt 
dieser Bescheid als Teil- Bescheid,

q/xx «v-i/v-vx/T v C

76 >nv?vu^7

G r ü n d e

n
Der in Ziffer "^r genannte Anspruch auf Verzinsung des Gesamt- \ 
betrages ab 1.4.1956 ergibt sich aus § 34 BRüG, Danach sind 
die festgeetellten Ansprüche ab 1.4.1956 zu verzinsen, sofern 
der nach voller Befriedigung aller festgestellten 
Rückerstattungsaneprüche verbleibende Rest des in § 31 BRüG 
genannten Gesamtbetrages von 1,5 Mrd, Deutsche Mark noch nicht 
erschöpft ist. Falls der Restbetrag zu einer vollen Befrie­
digung der Zinsansprüche nicht ausreicht, verringert sich c 
dieser Anspruch auf einen noch zu errechnenden Hunderteatz,

Gagen diesen Bescheid kann binnen einer Frist von 6 (^7 
Monaten nach Zustellung ein Antrag auf gerichtliche Entschei­
dung bei der vriedergutmachungskammer des landgerichts Hamburg 
gestellt werden.

P«8tgestellt: Naohgerechnet: Im Auftrag

)

WS



der Ent

wbnta
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nnTf । < f-'1

An die
Oberfinanzdirektiqn

' fnts4äd!>nasbehörd« —

, Irrten utw. OiH« GeschHfts*e»chen 
" 0,|Hm dieses Schreiens an«eb6nd

An _

(20a) Hildesheim, den 12. Juni 1959
FarnsprechanRnh|uu 7901
Sprechzeit; Ausnahm,ito» Montay von 8 - 16 Uhr

Hamburg 15 Sa
Harvestehuder Weg 14

nahmslos

Frank, geb. Katz

i c
ungsbehörde 

esheim

von 8-16 Uhr

Betr«: Kückerstattungssache Johanna 
geb. 1.11.1872

Bezug: Ihr Schreiben vom 9-6.1959 - 
’ BV 42/423 - Heg.Nr. 2008 -

0 5608 - F 401

Frau Johanna Frank hat die ursprünglich bei mir nach 

dem BEG geltend gemachten Ansprüche zurückgenommen, 

so daß ein Entschädigungsverfahren hier nicht mehr
eir 2r 

in es »

er zers 
eranla« 
onto ur

^rassma 
upggasa

Im Auftrage:

anhängig ist

♦ war, übergeben.

be, alich die 
rwachkenen P 
le erwachsen!
>en Hause wo 
dich de

d zur Annahme bereit lar, übt 

»rde -^tfnd der Empfänger 1



UMCl Hunt; eines mit folgender Aufschrift versehenen Briefes:

Absender:

Herrn Rechtsanwalt und Bet- r 
Max Levy,

aM BV und BA Frankfurt^ in
i] 
i;

Sssdiäftsnummer: 
^08 - F 4ol - Anbei ein Vordruck zur

OFD Hamburg

Niedenau 82

Hamburg 1^, den1^8 - P 4ol - BV 42/4 

JtgJ!rj_J?QoS_
Vf^

ct Juni 195

46 Fe
Mi t Po e tz u e tellun gsurkun d e!

9

Herm
Rechtsanwalt und üfotar 
Max L e v y, 
Frankfurt/Main

Gesc!— hen
Gcksen

JUN]
miedenau 82

Betr; Rückerstattungssache Frau Johanna Fr a n k 
Anlg.: 1 Bescheid.

Anliegend übersende ich Ihnen einen Bescheid nach dem 
Bundesrickerstattungsgesetz.- Pie Berechtigte gibt im 
Fragebogen .an, die Überweisung des ihr nach diesem Be - 
scheid zustehenden Betrages auf ein bei einer Bank in 
Tel Aviv bestehendes Konto nach Abzug eines noch zu be - 
stimmenden Teilbetrages vorzunehmen•-Ich wäre Ihnen ver - 
bunden, wenn Sie den Bevollmächtigten der Berechtigten,Herrn 
Rechtsanwalt,Maurice Schegin in Paris,veranlassen würden, 
mir baldmöglichst nähere Angaben über Konto und Sahlungsweise 
mitzuteilen.

B? 11 m.d.B.,den Bescheid Im Auftrag
zu siegeln *, 1

Absendung /W'
ZdA.BA.

( Pr Grassmann ) 
ungeassessor

selbstin der Wohnung nicht angetroffen habe, auch 
die Zustellung an/einen zur Familie gehörenden 
erwachsenen Haufegenossen oder an eine in der 
Familie dienend^ erwachsene Person nicht ausführ« 
bar war, de. /in demselben Hause wohnenden

Hauswirt — Vermieter —, nämlich de

in der Wohnung
ich die Zustellung an einen zurnicht angetroffen habe, a — —----- 

Familie gehörenden erwachsenen Hausgenossen oder an eine 
in der Familie dienende erwachsene Person nicht ausführbar
war, de in demselben H luse wohnende - Hauswirt
Vermieter —, nämlich < e.......  ...... .........

de zur Annahme bereit war, übergeben. d zur Annahme bereit war, übergeben.

5 Vnwejg. Annahme
» »■< noiL 

1

Da die Annahme des Briefes verweigert wurde —^tind der Empfänger hier weder eine Wohnung 
■ I kxtjsinkal hat —, habe ich den 5fief am Orte deri Zustellung iurückgelassen.



,C ' • • y- >• ‘gensbucfiihaltung
---*""■ ’■ .> Werteverwaltung

>Dpb^ “ dss vor. der %. j...
(, Joni 1959 Erteilten 5eätotM 6tm der 8««^ Fr-n 
)Sanna Frank geb . Kotz,/ein aüök#MUttnnwaaa|KMjl Ä von 
(15,G00r—f/u. Dieser Petras ist uns stahlen.

Auszahlungsanordnung für die AmtskaSse für Bundes vermögen
Verb. Stelle: Kap. G804 Tit. 350 Rj. 19 eq 

,6oo4

'•'SAN WA LT UND NOTAR

rfwo: iwy Frankfurt (Main)
JeMoß: )25088

s®-Mutsche Bonk, Frankfurt 
tSmarkt, Klo.-Nr. 40567

„UM

I

F 4ol BV 42/423

Hannh’
-1. JULI 1

Hetr.; Johanna F

’ANKFURT am MAIN T .
iedenau 82 den 29 »Juni 1959

Jz L/D

die
erfinanzdirektion Hamburg

r

Zu Ihrem Schreiben vom 24, ds 
p. Dezember I958 auf Veranl 
^urice Schegin

Mts. bemerke ich, daß ich am

auf das
4. x. t assung von Herrn Rechtsanwalt 

gebeten habe, den Betrag von DM 13.000.-

Zu Überweisen.

Lonto 302953 Her FraU Johanna Frank, 
Bank Gebrüder Bethmann, Frankfurt/i^^^^.

■3^ hob^ffF Überw®isunS des Betrages, mit Rücksicht auf 
“as hohe Alter von Frau Frank, wäre Ich sehr verbunden.



Entwurf
Oberfin anzdirektion Ham borg ff 
,0 %08 - F 401^- BV 42/423 -

Jjgg.Jjr* 200g

Hüi Ausg, BV Verw.
Nr.

------------------------ ---------------------------
Ausfertigung für -üW4^350

"27 ,, „ Vermößensbuchhaitung
xTr4.r5. „ Werteverwaltung

! Anordnungsbegründung: ;tüj Grund des vor der Ob erf inanzd-irsktlo-n artr
24» Juni 1959^teilten BeachsidQS st ’ht der Bereohtisten, /rau 

Johanna Frank geb* Katz, /ein Hückers tat t Ul g aspruch in H^he von 
W 13.000,—^u. Dieser Betrug ist auszuzahlen.

Auszahkingsauordnung für die Amtskasse für Bundesvermögen 
Verb. Stelle: Kap. G894 Tit. 350 Kj. 19 59

Auszuzahlen sind^^^ 15.000, — — OM
(1. w.: DreizahatuUsend ----------------- ------------

jn; Frau Johanna Krank geb. K^tz ,
Sderoth Ren 45> Aviy / Israel

Kto; Ausland er -DM-Xonto Nr. 302953 .bei der Gebrüder Bethaana, Frank-
-----------------------------—---------- -----------—- ---------------—BetÖFanistr-.—

Buehuogsanweisung für die Verrnö^ensredmung (§ 65 VBRO)
«i. _______
ßuchungssteUe
Vmnögensgr. 4515 / 09
Kto. Nr.
in das Vermögenssachbuch (Vermögenskartei) ein« 
ittragea.
Lfd. Nr. ........................
Datum

Der Vermögensbüchhalter der Amtskasse für Bundesvermogen wird an« 
gewiesen, im ..Vermögenssachbuch Abschnffff für in RM festgestellte 
■Rückerstattungsansprüche unter nebenstehender Buchungsstelle

_________________________ DM

(i. : DM)

- (Unterschrift)
als Abgang ohne haushaltsmäßige Zahlung zu buchen.

Auslieferungsanordnung.

z

Wertekontobuch
Wertekontobuch

C
C

Wertekontobuch C,-'
Die Amtskasse für Bundesvermögen wird angewiesen, den mit Annahmeanordnung 

in
.t ....................... -............... - •

/ über DM (i. W.
/ über DM (i.

.1 über DM (Tw.
/ über -"'"DM (i. W.

Darlehensnehmer:

ao BV

erhallen:

h/fd h

(Namen und Amtsbezeichnung)

ahrung genommenen Darlehensvertrag 
.............. DM)

DM) 
DM) 
DM)

heraiiszugeben.

Sachlich richtig ■ und fest 

gestellt

( Voah )
VA^Gr.VTb TO.A

(Ämbbcizicbnung)

Hamburg, den j(- JUÜ 19 59

I V. [. A
I
r

, ^ssse&^x^
(Dr ........
Reßieruhgsassessör



^erfinanzdirektion Hamburg 
_ 0 5608 - F 401- ß\42/423- Hamburg 13, den 24. ^uni 1959

Telefon: 44 12 91

Reg. Nr. 2008

Purohschrift
Bescheid

Auf Grund der §§ 38. 39 des Bundesgesetzes zur Regelung der rückerstattungsrechtlichen 
Geldvcrbindlichkeiten des Deutschen Reichs und gleichgestellter Rechtsträger (Bundes» 
rückerstattungsgesetz — BRüG —) vom 19. 7. 1957 ( Bundesgesetzblatt I, S. 734) erteilt 
die Oberfinanzdirektion Hamburg

d er Berechtigten :

IT au
Johanna Frank geb. Katz
Sderoth Hen 45
•Jal Aviv, Israel

als Rechtsnachfolger nach •/•

Bevollmächtigter: Rechtannwalt Maurice sahagin
31. Rue de Clery, Faris 2 e

Unterbegolliuäohtigter: Rechtsanwalt und Notar 
Max Levy

folgenden Bescheid.- Frankfurt/Main, Niedenau 82

I.
Dem Bescheid liegen die nachstehend aufgeführten Entscheidungen / und / gütlichen

Einigungen zu Grunde:
Varglaich vor dem Landgericht Hamburg, äiedergutmaohungäkaimner, 
vom 4.12.1958 - As.: »1K 428/58 - Z 20 949-2-

II.
Aus dem in Ziffer 1 aufgeführten Vergleich steht der Berechtig­
ten nßoh Maßgabe der 14 bis 26 BRÜG ein Anspruch in Höhe von

DM 13.OOO,—

(1. ßreizehntausend Deutsche Mark)
au.

- 2 -



- 2 -
III.

Der in Ziffer II festgestellte Betrag ist bis zu dem in J 52 
Abe» 2 BEUG bestimmten Zeitpunkt auszuzahlen» Er ist im Rahmen 
des § 34 BRÜG unter Zugrundelegung eines Zinssatzes von 4 vom 
Hundert vom 1.4.1956 ab au verzinsen. Die ira Rahmen des y 54 
BRÜG etwa zu erfüllenden Zinsaneprüche werden bis zum 51.12. 
1962 befriedigt.

IV.
Stehen der Berechtigten neben den in Ziffer II aufgeführten An­
sprüchen weitere rückerstattungareohtüche Geldansprüche gegen 
die In $ 1 BHUG genannten Rechtsträger zu, ao gilt dieser Be- 
aoheid als Teil- Bescheid.

V.
Gründe ;
Aus dea in Ziffer’ X genannten Vergleich ergibt sich die Schadens­
ersatzpflicht des Deutschen Reiches für entzogenes Umaugsgut in

Dia Erfüllung dieses Anspruchs richtet sieh nach dem Bundesrück- 
erststtungsgesetz. Der in Ziffer III genannte Anspruch auf Ver­
zinsung des Gesamtbetrages ab 1.4.1956 ergibt sich aus . 34 BRÜG. 
Danach sind die festgestellten Ansprüche ab 1.4.1956 zu verzin­
sen, aofern der nach voller Befriedigung aller festgestall­
ten Rüokerstattungsansprüche verbleibende Best des in 5 51 3RÜG 
genannten Gesamtbetrages von 1,5 Mrd. Deutschs Work noch nicht ex- 
eohöpft iat. falls der Restbetrag zu einer vollen Befriedigung 
der Zinaansprüche nicht ausreicht, verringert sich dieser Anspruch 
euf «inen noch zu errechnenden Hundertsatz.

VI.
Gegen diesen Bescheid kann binnen einer Frist von 6 Monaten nach 
Zustellung ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung bei der .ie- 
ÄergutiBfioh’Angskammer des Xandgeriahts Hamburg gestellt werden.

Im Auftrag
gez«

(Dr.Grnasmann) 
Regiarungeaasessor
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